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Öffentliche Bekanntmachung der Tagesordnung der 
 

17. Sitzung des Rates der Stadt Monheim am Rhein 
 

am Mittwoch, 21.06.2023, 17 Uhr, 
 

Ratssaal, Rathaus, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein 
 
 
Tagesordnung: 
 
siehe Anlage 
 
 
Monheim am Rhein, 12.06.2023 
 
 
 
 
 
gez. Daniel Zimmermann 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis: 
Die Sitzung des Rates wird zum Tagesordnungspunkt und nochmals um 18 Uhr bzw. nach 
Beendigung der Beratung des dann laufenden Tagesordnungspunktes für die Fragezeit für 
Einwohnerinnen und Einwohner unterbrochen. 
 
In dem Fall, dass die Tagesordnung nicht abgearbeitet werden kann, findet der 
Fortsetzungstermin am 22. Juni 2023 um 17 Uhr im Ratssaal statt. 
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Tagesordnung 
 
 
Sitzung des Rates am 21.06.2023 
 
 

- Öffentlicher Teil - 
 

TOP Beratungsgegenstand  Vorlage Nr. 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen 

Einladung und Beschlussfähigkeit 

  

2 Kenntnisnahme der Niederschrift der letzten Sitzung – 
öffentlicher Teil - 

  

3 Fragezeit für Einwohnerinnen und Einwohner   

4 Bericht über die Ausführung von Ratsbeschlüssen (26.04.2023) - 
öffentlicher Teil 

 X/1022 

5 Verlegung von Stolpersteinen im Stadtgebiet  X/0973 

6 2. Änderung der Satzung für die Unterkünfte der Stadt Monheim 
am Rhein zur vorläufigen Unterbringung von obdachlosen  
Personen und zugewiesenen ausländischen Flüchtlingen 

 X/0974 

7 Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die 
Amtsperiode 2024 - 2028 

 X/0980 

8 Neufassung der Entgeltordnung für die Volkshochschule  X/0978 

9 Fortsetzung der Durchführung des Andrés Segovia Jugendwett-
bewerb für Gitarre in Monheim am Rhein ab dem Jahr 2024 

 X/1002 

10 Änderung der Richtlinien für wirtschaftliche Leistungen in der 
Jugendhilfe 

 X/0979 

11 6. Satzung zur Änderung der "Friedhofssatzung der 
Stadt Monheim am Rhein vom 18.12.2003" 

 X/0993 

12 Bebauungsplan 112M 1. Änderung "Altes Brauereigelände" 
1. Behandlung der Anregungen 
2. Satzungsbeschluss 

 X/0982 
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13 Bebauungsplan 168M "Waldkindergarten" 
1. Behandlung der Anregungen 
2. Satzungsbeschluss 

 X/0983 

 
 

14 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023  X/0997 

15 Beteiligung der Stadt Monheim am Rhein an der Marienburg 
Monheim Betriebs GmbH 

 X/0969 

16 Bestellung einer Rechnungsprüferin  X/1015 

17 Nachbesetzungen in Ausschüssen und Gremien  X/1021 

18 Wahl der Fachmitglieder des Umlegungsausschusses der Stadt 
Monheim am Rhein 

 X/0995 

19 Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung für den Rat und die 
Ausschüsse der Stadt Monheim am Rhein 

 X/1018 

20 Prüfung eines Zuschusses zum Sozialticket  X/1024 

21 Mitteilungen   

22 Anfragen   

 
 

- Nichtöffentlicher Teil - 
 

TOP Beratungsgegenstand  Vorlage Nr. 

1 Feststellung der Beschlussfähigkeit   

2 Kenntnisnahme der Niederschrift der letzten Sitzung -  
nichtöffentlicher Teil - 

  

3 Bericht über die Ausführung von Ratsbeschlüssen (26.04.2023) - 
nichtöffentlicher Teil 

 X/1023 

4 Aufhebung Erbbaurechtsvertrag Tennishalle  X/0985 

5 Grunderwerb im Rheinbogen  X/0989 

6 Mitteilungen   

7 Anfragen   
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Öffentliche Auflegung 

 
der Vorschlagliste für die Wahl der Jugendhaupt- und Jugendersatzschöffinnen              

und -schöffen für das Schöffengericht beim Amtsgericht Langenfeld und für die Jugend-

strafkammer des Landgerichts Düsseldorf für die Wahlperiode 

 01.01.2024 – 31.12.2028 

 

Die Vorschlagliste für die Wahl der Jugendhaupt- und Jugendersatzschöffinnen und -schöffen 

liegt gem. § 35 Abs. 3 Jugendgerichtsgesetz (JGG) in der Zeit  

vom 26. – 30.06.2023 
 

Montag bis Freitag 08:30 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag bis 17:30 Uhr, 
an der zentralen Information des Bereichs Kinder, Jugend und Familie im Haus der Chan-

cen, Erdgeschoss, Friedenauer Str. 17c, 40789 Monheim am Rhein 
 

Zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Die Liste ist vom Jugendhilfeausschuss der Stadt Monheim am Rhein in der Sitzung vom 

24.05.2023 aufgestellt worden. 

Gegen die Vorschlagliste kann nach § 37 Gerichtsverfahrensgesetz (GVG) binnen einer Woche, 

gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erhoben 

werden mit der Begründung, dass die vorgeschlagenen Personen gem. §§ 32 – 34 GVG (siehe 

Anlage) nicht aufgenommen werden dürfen bzw. nicht aufgenommen werden sollten. 

 

Monheim am Rhein, den 12.6.2023 

 

gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
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Anhang (§§ 32 - 34 GVG) 
 

 

§ 32 GVG [Unfähigkeit zum Schöffenamt] 
 

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 

sechs Monaten verurteilt sind; 
2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust 

der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 
 

 
§ 33 GVG [Nicht zu berufende Personen] 

 

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben würden; 
2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der 

Amtsperiode vollenden würden; 

3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen; 
4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 

5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt 
nicht geeignet sind; 

6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 
 

 

§ 34 GVG [Weitere nicht zu berufende Personen] 
 

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 
 

1. der Bundespräsident; 

2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können; 

4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 
5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs 

sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 
6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum 

gemeinsamen Leben verpflichtet sind. 

 
(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere 

Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden 
sollen. 
 
 
 


